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FL ÄC HE NAUF TE ILUNG

VILLA 4

H I N W E I S

Angaben nach EnEV 2014: Energiebedarfsausweis nach EnEV noch nicht vorhanden, erfolgt nach Fertigstellung. Alle Angaben ohne Gewähr basierend auf 

Informationen Dritter. Rechtsgrundlage ist allein der notariell beurkundete Kaufvertrag. Wir schließen jede Gewähr und Haftung für Vollständigkeit, Aktualität 

und Richtigkeit dieser Angaben aus. Die Grundrisse dienen zur Orientierung und haben keinen Anspruch auf Maßstabsrichtigkeit. Irrtum und Zwischenverkauf 

vorbehalten. Weitergehende Informationen zu Eigentümer und Objekt erhalten Sie von uns gern auf Nachfrage. Besichtigung kann nach Vereinbarung mit uns 

erfolgen. Des Weiteren gelten unsere AGB. Änderungen in Planung, Ausführungsart und den vorgesehenen Baustoffen hält sich der Verkäufer vor, soweit sie 

sich technisch als zweckmäßig und notwendig erweisen oder auf behördlichen Auflagen beruhen. Möbel, Einbauschränke und Küche sind nicht im Lieferumfang 

enthalten, die Darstellung ist beispielhaft und nicht maßstabsgetreu. Der Ausbau der Bäder erfolgt gemäß der Baubeschreibung. 

Keine zusätzliche Maklerprovision für den Erwerber.

Grundstücksplan
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Entwurf VORABZUG

Urheber- und Nutzungsrechte, sowie copyright Städtebau und Hochbau-Architektur incl. Varianten
sind bei cga_czerner göttsch architektur + stadtplanung gmbh                                                                                                                                          

Alle Flächenangaben + Maße sind circa (ca.) Angaben, 1. bis zur Vorweggenehmigungsreife des aufzustellenden 
B-Planes und 2. bis zur Genehmigungsplanung incl. der Einarbeitung der notwendigen Fachplanungsleistungen. 

BS-H Picto: Barrierefreie Wohnung                                                                                                                                          

Option: Wohnungszusammenlegung  möglich                                                                                                                                      

Vorgabe AVW: Alle Fensterlaibungsflächen sind Teil der Wohnfläche, unabhängig von der Art der Ausführung der 
Fensteröffnungsflügel bzw. Fenstertüren oder Festverglasungen (nicht gem. Wohnflächenverordnung)                                                                                                                                     

Zur Besonderen Verwendung, d.h. Raum ohne Belegung                                                                                                                                       ZBV

Der gem. VDI 6000 Blatt 1 empfohlene seitliche Abstand von Waschmaschinen zu Wänden bzw. ein beidseitiger 
Abstand zu mSanitärobjekten von 20cm wird durch den Bauherrn befreit und somit in der Planung z.T. nicht 
berücksichtigt. Gleiches gilt für die empfohlene Bewegungsfläche vor der Waschmaschine.

Abhangdecke                                                                                                                                       

Die Pläne sind nur gültig in Zusammenhang
- mit der Stat. Berechnung des Ingenieurbüros für Tragwerksplanung, Bauphysik und Akustik
- den Plänen und Angaben des Ingenieurbüros für Haustechnik
- Plänen und Angaben des Ingenieurbüros für Brandschutz

+0,00 = +49,71 m NHN = OK EG

P00 21.02.23 ac/sb/mf/al

F01 28.02.23 ac/sb/mf/al Freigabe Bauherr erteilt, Fensterteilung 1.OG zw. Achse 5.7 und 4/5.6 gespiegelt (wie GR)

V02 13.03.23 sb ---

V03 26.04.23 sb Einarb. Abstimmung Statik, Brandschutz

P04 15.12.23 sb gem. Bauherrenentscheidung:
Entfall Schiebeläden EG, Rollläden EG neu, Fenster angepasst (1 Stein tiefer)
Metallband Fassade angepasst, Entfall Glasgeländer Balkone, Entfall Pflanztröge DT, 
Geländer DT niedriger. Zierfries ergänzt, Ziegelfelder mit Muster ergänzt

P05 19.01.24 sb Ziegelfelder mit Muster für FLB markiert und vermaßt

P06 14.02.24 sb Entfall Muster-Ziegelfelder

P07 29.02.24 sb Außenwände EG umlaufend um 15cm nach außen versetzt, Fensterhöhen EG gem. 
Verblendraster angepasst, dunkler Verblender EG geändert in Stein wie OG`s, Entfall 
Zierfries, Entfall Blechband, Geländer Balkone auf Glasgeländer geändert, Änderung 
Balkonplattenverkleidung

V08 05.06.24 sb Villa 5: Bauherrenvorgabe: NEU: 3 WE STG, Fenster, Anpassungen im OG, EG, UG

F09 10.06.24 sb Villa 5: Bauherrenfreigabe für Fachplanung

V10 17.06.24 sb Villa 4: Bauherrenvorgabe: NEU: 3 WE STG, Überarbeitung GR STG, Anpassungen in 
OG, EG, UG, Fenster, Sanitärobjekte gem. Ausstattungsliste Bauherr, Terrassen gem. 
Vorgaben Landschaftsplanung, WFL aktuallisiert

F11 25.06.24 sb Villa 4: Bauherrenfreigabe für Fachplanung

P12 05.08.24 sb Villa 4: Anpassung Ansichten gem. Änderungen in den Grundrissen

P13 19.08.24 sb Villa 5: Anpassung Ansichten gem. Änderungen in den Grundrissen
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Villa 4
Ansicht Ost

WE 4.09 
STG
4 Zimmer | 168,7 m2

Wohnen | Essen | Kochen 50,3 m2

Zimmer I 15,4 m2

Zimmer II 14,2 m2

Zimmer III 14,2 m2

Entree 15,1 m2

Flur 12,2 m2

En-suite-Vollbad 9,7 m2

Duschbad 9,7 m2

Gäste WC 3,5 m2

Abstellraum 2,4 m2

Balkon* (15 %) 9,4 m2

Dachterrasse* (15 %) 47,6 m2

GESAMT 168,7 m2

Alle Flächen werden nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) ausgewiesen. 
*Die Außenflächen (Terrassen, Balkone und Dachterrassen) werden mit 50% angerechnet, 
wobei sie auf insgesamt 15% der Flächen des umbauten Raumes der jeweiligen Wohneinheit gedeckelt werden.






